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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit nehmen die Stadtwerke Bregenz GmbH Stellung zum Entwurf der Novelle 2017 zur 
Gas-Marktmodell-Verordnung 2012. 

ad Punkt 21. 

 
21. In § 25 Abs. 8 Z 5 wird der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt und folgende Z 6 angefügt: 
„6. die stündliche Datenbereitstellung von vorläufigen Messwerten der jeweils vorhergehenden 
Stunde des Gastages der Endverbraucher mit Lastprofilzähler je Zählpunkt für den jeweiligen 
Versorger und den Verteilergebietsmanager. Auf Kundenwunsch sind diese Werte dem Kunden 
zur Verfügung zu stellen.“ 
 
Stellungnahme: 
 
Die stündliche Datenbereitstellung wie sie hier angedacht wurde, könnte von den Stadtwerken 
Bregenz mit den bestehenden Systemen nicht umgesetzt werden. Zurzeit kann unsere EDM 
Software weder eine automatische Einlesung noch eine automatische stündliche Versendung 
bewerkstelligen. 
 
Definitiv ist eine Vorlaufzeit bis 01.02.2018 zu kurz und nicht umsetzbar für Änderungen an 
Software und Hardware (LPZ, Komm-Module, etc.). Bei der Hardware alleine muss mit einer 
Lieferzeit von bis zu drei Monaten gerechnet werden. 
 
Zu bedenken ist, dass eine stündliche Auslesung nicht verlässlich sein kann. Wir haben jetzt 
schon Probleme die täglichen Daten vollständig und korrekt ins Haus zu holen. Gründe sind 
sporadisch auftretende Ausfälle an den Geräten an den Messstellen (LPZ, Komm-Module) und 
an den Übertragungskanälen (Mobilnetz, Festnetz, GPRS/Internet etc.). Auf diese 
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Gegebenheiten haben wir nur sehr beschränkt Einfluss. Außerdem können stündlich 
verschickte Daten in so kurzer Zeit nicht verifiziert werden. 
 
Wunsch: Falls die stündliche Datenbereitstellung (irgendwann) trotzdem ernsthaft ins Auge 
gefasst wird, sollte sie aus Effizienzgründen möglichst so konzeptioniert sein, dass die jetzt 
schon praktizierte tägliche Datenbereitstellung (§ 25 Abs. 8 Z 3) überflüssig wird und eliminiert 
werden kann. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
DI Alfons Natter 


